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Biomischfutterwerk von 
Fixkraft in Enns erö�net 

Die Fixkraft-Futtermittel 
GmbH hat eine neue Bio-
mischfutteranlage mit einem 
Investitionsvolumen von 3,5 
Mio. Euro im Ennshafen (OÖ) 
errichtet. Im Rahmen der of� -
ziellen Eröffnungsfeier betonte 
Rupert Bauinger, Fixkraft-Ge-
schäftsführer: „Die Anlage er-
füllt Anforderungen, die weit 
über die gesetzlichen Biobe-
stimmungen hinausgehen und 
ermöglicht die Zusammen-
arbeit mit nationalen sowie 
internationalen Bioverbänden 
und Biomarken.“ Die aufwen -
dige Blockproduktion im kon -
ventionellen Mischfutterwerk 
sei somit Geschichte, die Wett-
bewerbsfähigkeit maßgeblich 
erhöht, so Bauinger.

Modernste Technik
Das Biomischfutterwerk 

wurde nach dem neuesten 
Stand der Technik errichtet. 
Die Anlage verfügt im Zwei-
Schichtbetrieb über eine täg-
liche Produktionskapazität 
von 130.000 kg. Je nach Be-
darf kann die Anlage auch 
im Drei-Schichtbetrieb ge-
fahren werden. In Bezug auf 
die Biofuttermittelerzeugung 
spricht Fixkraft von einer 
echten Innovation: Durch die 
Integration von zwei Müh -
lensystemen (Hammer- und 
Schneidemühle) kann eine 
vielfältigere, auf die jeweilige 
Tierart abgestimmte Futter-
struktur angeboten werden.

Bei der Konzeptionierung 
der Pelletieranlage wurde be-
sonders darauf geachtet, dass 
die Verdichtung von Biofutter 
zu 3,5 mm Pellets in gleich-
bleibend hoher Qualität mög-
lich ist. „Das ist eine Heraus-

forderung, da die Rohstoffver-
fügbarkeit bzw. -vielfalt im 
Biobereich deutlich geringer 
ist als im konventionellen 
Futterbereich. Die Möglich-
keiten, bei Rezepturerstellung 
eine optimale Pressbarkeit zu 
beein�ussen, sind hier einge-
schränkt. Die nunmehr aus-
geklügelte, technische Lösung 
bei der Pelletieranlage schafft 
Abhilfe“, erklärte Bauinger. 
Die gesamte Anlage wird voll-
automatisch gesteuert und 
überwacht. 

Strenge Kriterien
Fixkraft ist seit 2011 Part-

ner von Bio Austria. Besonde-
res Augenmerk legt Bio Aus-
tria dabei auf Produktsicher-
heit, vom Feld bis zum fertigen 
Lebensmittel. Die Transparenz 
im Futtermittelbereich sei hier 
ein Kernelement. Bio Austria-
Vorstandsmitglied Sebastian 
Herzog betonte: „Mit dem 
neuen Werk gibt es eine Fut-
termühle mehr, welche die nö-
tige Infrastruktur schafft, um 
Biofutter in höchster Qualität 
zu erzeugen.“ Die Eröffnung 
des Werks sei ein wesentlicher 
Schritt in die Zukunft, so Her -
zog. Dem schloss sich auch 
Bio Austria Oberösterreich-
Obmann Franz Waldenberger 
an. Mit der neuen Biomisch-
futter-Linie würde höchste 
Qualität gesichert, so Wal-
denberger. OÖ Wirtschafts-
landesrat Michael Strugl hob 
die wirtschaftliche Bedeutung 
des neuen Werks hervor, das 
eine wesentliche Aufwertung 
des Ennshafens bedeute und 
ebenso ein wichtiger Impuls 
für den Wirtschaftsstandort 
Oberösterreich sei. 

Franz Waldenberger, Obmann Bio Austria OÖ, Rupert Bauinger, Fix-
kraft Futtermittel GmbH, Michael Strugl, OÖ Wirtschaftslandesrat, 
und Sebastian Herzog, Obfrau-Stv. Bio Austria (v. l.), vor dem neu 
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Luxemburg hat EU-Ratsvorsitz
FAHRPLAN – Seit Juli hat Luxemburg den EU-Ratsvorsitz inne. Ziele sind u. a. die 
Fertigstellung der Bioverordnung und die Vereinfachung von Rechtsvorschriften.

Mit 1. Juli hat Luxem -
burg für das zweite 
Halbjahr 2015 den 

Vorsitz des EU-Rats übernom-
men. Luxemburg folgt damit 
Lettland nach, unter dessen 
Vorsitz die Überarbeitung der 
EU-Bioverordnung kürzlich 
beschlossen wurde. 

Luxemburg hat sich das Ziel 
gesetzt, die Reform zu Ende zu 
bringen. Ein neuer Regelungs-
rahmen für den biologischen 

Anbau, der an die „neuen He-
rausforderungen angepasst ist 
und eine harmonische Ent-
wicklung des Sektors ermög-
licht“, sei hier oberste Priorität. 

Die Auswirkungen des 
russischen Embargos für be-
stimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse der EU und das 
Auslaufen der Milchquoten-
regelung zählen ebenso zu den 
Themen, die ganz oben auf der 
Agenda Luxemburgs stehen. 

Zudem wird sich Luxemburg, 
ganz nach dem „Juncker-
Plan“, für die Vereinfachung 
von Rechtsvorschriften und 
Verfahren einsetzen. 

Halbzeitüberprüfung
Die EU-Biodiversitätsstrate-

gie wird in der zweiten Jahres-
hälfte 2015 Gegenstand einer 
Halbzeitüberprüfung sein. Der 
luxemburgische Ratsvorsitz 
wird eine eingehende Prü-

fung der Ergebnisse durch-
führen und die Annahme von 
Schlussfolgerungen des Rates 
zu diesem Thema vorschlagen. 
Der Ratsvorsitz hofft außer-
dem, einen Beitrag zur demo-
kratischen Debatte leisten zu 
können, indem er die Arbeiten 
zur Überprüfung des Geneh-
migungsverfahrens für gene-
tisch veränderte Organismen 
(GVO) in Lebens- und Futter-
mitteln in Angriff nimmt.  E.Z.

Heimische Milchwirtschaft 
muss mit Qualität punkten
ARBEITSGESPRÄCH – VÖM-Präsident Petschar betont: Basis für die Absicherung 
der Milchwirtschaft im Berggebiet seien gut aufgestellte regionale Molkereien. 

Fragen der Milchwirtschaft 
in Bergregionen und die 
spezi�schen Herausfor-

derungen mittelständischer 
Molkereien in einem Europa 
ohne Quote standen im Mittel-
punkt eines Arbeitsgesprächs 
zwischen Helmut Petschar, 
Präsident der Vereinigung 
Österreichischer Milchver-
arbeiter (VÖM), weiteren Ver-
tretern der Milchwirtschaft 
und EU-Abgeordneten. Der 
deutsche EU-Parlamentarier 
Norbert Lins, der Europäische 
Milchindustrieverband (EDA) 
und der zuständige Direktor 
der EU-Generaldirektion Land-
wirtschaft für den Milchbe -
reich, Joost Korte, hatten zu 
dem Branchengespräch ge-
laden. 

Wettbewerbsfähigkeit im 
Berggebiet erhalten 

Basis für die Absicherung 
und Weiterentwicklung der 
Milchwirtschaft in Berg- und 
benachteiligten Regionen sei-
en gut aufgestellte und regio-
nal verankerte Molkereien, 
denen es gelingt, hochwertige 
Produkte zu erzeugen, erklär-
te Petschar. Die Milchwirt-
schaft sei in diesen Regionen 
von der hohen Volatilität auf 
dem Markt stärker betroffen 
und habe zusätzliche Nach-
teile in Form höherer Kosten. 

Bei der strategischen Ausrichtung der heimischen Milchwirtschaft setzt man auf hochwertige Milchpro-
dukte und Produkte mit besonderen Qualitäten.   FOTO: BMLFUW/RITA NEWMAN

„Diese betreffen sowohl die 
Produktion am Bauernhof 
als auch die Erfassung und 
die notwendigen Investitio -
nen in den Molkereien, um 
die Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten“, so der VÖM-Präsi-
dent. Aufgrund der kleineren 
Strukturen im Vergleich zu 
internationalen Unternehmen 
sei hier besondere Unterstüt-
zung erforderlich. Nur so wäre 
es möglich, auch die notwen-
digen höheren Milchpreise, 
die aufgrund erhöhter Kosten 
in diesen Regionen anfallen, 
auch zu erwirtschaften. Eine 
große Chance, wie man die 

Milchwirtschaft in den Berg- 
und benachteiligten Regionen 
strategisch ausrichten kann, 
sieht Petschar in der Produk-
tion von hochwertigen Milch -
produkten und Produkten mit 
besonderen Qualitäten. Diese 
müssten allerdings den Mehr-
aufwand auch erlösen können, 
betonte der VÖM-Präsident.

Gegenstand der Beratungen 
waren weiters die Bemühun-
gen für milchwirtschaftliche 
Anliegen im Europa-Parla-
ment, wie etwa das große En-
gagement von EU-Abgeordne-
ter Elisabeth Köstinger für die 
Beibehaltung der Schulmilch, 

ebenso der Einsatz für Maß-
nahmen, um die hohe Volati-
lität auf dem Milchmarkt zu 
reduzieren. „Hier sollte eine 
längst fällige Anpassung der 
Interventionspreise Abhil-
fe schaffen. Zusammen mit 
einem insgesamt schlüssigen 
Maßnahmenpaket für die 
Milchwirtschaft sehen wir 
eine besondere Verantwortung 
in der politischen Arbeit des 
Europa-Parlaments“, unter-
strich Petschar, der im Namen 
der Österreichischen Milch-
wirtschaft die Arbeit der EU-
Parlamentarier als besonders 
wichtig hervorhob. 

MAG. WOLFGANG  
RAAB,  
Bauernbundjurist,  
Linz

Was darf ein Pächter – und was nicht?
Herr A. traute seinen Augen nicht, als 

er bei seinem Grundstück vorbeikam, 
das er an Nachbar M. verpachtet hatte: 
Die schöne Obstbaumallee, auf die er 
so stolz war, war weg, die Bäume um-
geschnitten; gerade rückte ein Bagger an, 
um die Wurzelstöcke auszugraben. Von 
A. zur Rede gestellt, meinte der Nachbar 
nur, die Bäume hätten ihn bei der Be-
arbeitung gestört. Sicher ein Extremfall. 
Immer wieder gibt es aber Unklarheiten 
darüber, welche Rechte und P�ichten ein 
Pächter hat.

In erster Linie sind diese im Pacht-
vertrag festgelegt. Falls ein schriftlicher 
Vertrag vorliegt und von jemandem er-

richtet wurde, der Erfahrung auf dem 
Gebiet hat, sollten die wichtigsten Fragen 
klar zu beantworten sein. So regelt der 
Vertrag etwa die Dauer des Pachtverhält-
nisses, die Höhe des Pachtzinses oder die 
Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung. 
Meist ist vereinbart, dass der Pächter den 
Pachtgegenstand ordentlich zu bewirt-
schaften hat, gelegentlich verbunden mit 
demonstrativer Aufzählung von Maß-
nahmen, die erlaubt bzw. verboten sind.

Im Detail birgt die Frage der Bewirt-
schaftung Kon�iktstoff. Die Erhaltung 
von Drainagen kann ebenso geregelt 
sein wie die Frage, ob eine Unterver-
pachtung erlaubt ist oder in welchem 

Zustand das Grundstück zurückzugeben 
ist. Auf dem Pachtgrund vorhandene 
Obstbäume gelten als mitgepachtet, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. Das heißt 
aber nicht, dass der Pächter diese eigen-
mächtig entfernen darf. Dieses Thema 
erhielt im Zusammenhang mit der Dis-
kussion rund um Landschaftselemente 
neue Aktualität. Ein häu�ger Irrtum 
ist auch, dass der Pächter im Falle des 
Grundverkaufs eine bevorzugte Position 
hätte. Im Gegenteil: Wenn der Pachtver-
trag nicht im Grundbuch eingetragen ist, 
kann der Käufer sogar einen langjährig 
befristeten Pachtvertrag ohne Bindung 
an die ursprünglich vereinbarte Frist 
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vorzeitig kündigen. Der Pächter ist auf 
Schadenersatzansprüche verwiesen bzw. 
kann versuchen, über das Landpacht-
gesetz eine Verlängerung zu erwirken.

Was nicht vertraglich geregelt ist, 
muss über das ABGB gelöst werden. Dort 
ist der Pachtvertrag gemeinsam mit dem 
Mietvertrag geregelt. Beide Vertragsar-
ten sind als sogenannte Bestandverträ-
ge eng miteinander verwandt. Einem 
Wohnungsmieter ist meist klar, dass er 
gegenüber dem Eigentümer eine sehr 
eingeschränkte Rechtsposition besitzt 
und in den meisten Belangen zumindest 
Rücksprache mit dem Hauseigentümer 
nötig ist. Ähnliches gilt für Pächter.


